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In Tsd. Euro

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2024
nach Sparten und Funktionen/Bereichen © Deutscher Spendenrat e.V.

Tätigkeiten/Aktivitäten Satzungs-
Unmittel- mäßige

Gewinn- und bare ideelle Bildungs-/ Zwischen-
Verlustrech- Tätigkeiten/ Öffentlich- summe

Postenbezeichnung nung gesamt Projekte keitsarbeit ideeller Bereich

Spenden und ähnliche Erträge 80.315,1 80.315,1 80.315,1

davon Mitgliedsbeiträge/Förderbeiträge 28.017,2 28.017,2 28.017,2

Umsatzerlöse (Leistungsentgelte) 0,0 0,0

Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen 0,0 0,0

Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0

Zuschüsse zur Finanzierung laufender Aufwendungen 0,0 0,0

Sonstige betriebliche Erträge 3.104,6 178,7 178,7

Zwischensumme Erträge 83.419,8 80.493,9 0,0 80.493,9

Unmittelbare Aufwendungen für satzungsmäßige
Zwecke/Projektaufwendungen 16.437,9 15.313,4 1.124,5 16.437,9

Materialaufwand 0,0 0,0

Personalaufwand 25.623,4 22.743,9 1.656,0 24.399,9

Zwischensumme Aufwendungen 42.061,3 38.057,3 2.780,5 40.837,8

Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung
von Investitionen 0,0 0,0

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/
Verbindlichkeiten 6.660,7 6.660,7 6.660,7

Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten/Verbindlichkeiten 20.000,0 20.000,0 20.000,0

Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 9.446,1 9.176,8 95,2 9.272,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.895,0 2.619,0 2.619,0

Erträge aus Beteiligungen 0,0 0,0

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens 2.128,1 0,0

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 259,1 0,0

Abschreibungen auf Finanzanlagen 360,8 0,0

Ergebnis nach Steuern 13.704,5 17.301,4 -2.875,8 14.425,7

Sonstige Steuern 0,0 0,0

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 13.704,5 17.301,4 -2.875,8 14.425,7

Erträge gesamt (TEUR) 92.467,8 87.154,5 0,0 87.154,5

Erträge (%) 100,0% 94,2% 0,0% 94,2%

Aufwendungen gesamt (TEUR) 78.763,4 69.853,0 2.875,8 72.728,9

Aufwendungen gesamt (%) 100,0% 88,7% 3,7% 92,4%

Erfüllung satzungsmäßiger
Unmittelbare Tätigkeiten
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Zweck-
Zwischen- betrieb(e) Summe Einheitlicher

Geschäfts- summe (einschließlich satzungs- steuerpflichtiger
führung/ Spenden- mittelbare Geschäfts- mäßige Vermögens- wirtschaftlicher

Verwaltung werbung Tätigkeiten führung) Tätigkeiten verwaltung Geschäftsbetrieb

0,0 80.315,1

0,0 28.017,2

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 178,7 2.675,4 250,5

0,0 0,0 0,0 0,0 80.493,9 2.675,4 250,5

0,0 16.437,9

0,0 0,0

984,9 984,9 25.384,8 238,6

984,9 0,0 984,9 0,0 41.822,7 0,0 238,6

0,0 0,0

0,0 6.660,7

0,0 20.000,0

134,7 134,7 9.406,7 39,4

2.747,5 2.747,5 5.366,5 1.528,5

0,0 0,0

0,0 0,0 2.128,1

0,0 0,0 259,1

0,0 0,0 360,8

-1.119,5 -2.747,5 -3.867,0 0,0 10.558,6 3.134,0 11,8

0,0 0,0

-1.119,5 -2.747,5 -3.867,0 0,0 10.558,6 3.134,0 11,8

0,0 0,0 0,0 0,0 87.154,5 5.062,7 250,5

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 94,2% 5,5% 0,3%

1.119,5 2.747,5 3.867,0 0,0 76.595,9 1.928,7 238,6

1,4% 3,5% 4,9% 0,0% 97,3% 2,4% 0,3%

Zwecke/Ideeller Bereich
Mittelbare Tätigkeiten
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Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 (Anlage 4) der  
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit Datum vom 12. März 2025 den folgenden unein- 
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben ist:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES 
UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger:

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Deutsche 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital- 
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer  
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit  
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den  
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen  
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger  
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die  
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der  
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen  
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen  
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in  
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine  
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen 
oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet  
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und  
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus
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	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus  
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher 
als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig- 
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

	 erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um  
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkeh-
rungen und Maßnahmen abzugeben.

	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs- 
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten  
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie-
hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Die Erteilung und somit auch die Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks sind aufgrund der gesetz-
lichen Vorgaben außerhalb dieses Prüfungsberichts im Rahmen eines sog. Testatsexemplars zum Jah-
resabschluss erfolgt. Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts 
bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses 
und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor 
unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü-
fung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Bremen, den 12. März 2025
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